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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

Die internationale Wirtschaftskrise schlug sich auf das Sorgenbarometer nieder, eine
jährlich von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse durchgeführte Befragung von
rund 1000 Personen zu den Sorgen der Bevölkerung. Zwar war die Sorge um
Arbeitslosigkeit wie bereits im Vorjahr auf Rang 1 (52% der Befragten nannten die
Arbeitslosigkeit als grösste Sorge), die Sorge um die Wirtschaftsentwicklung (35%; Rang
3; Vorjahr Rang 14) und um die Finanzmärkte (30%; Rang 4; Vorjahr Rang 13) rückten
aber scheinbar stark ins Bewusstsein. Nach wie vor grosse Sorgen machen sich die
Befragten auch zum Thema Ausländer (36%; Rang 2; Vorjahr Rang 5). Nach hinten
rutschten die Sorgen um AHV und Altersvorsorge (27%; Rang 6; Vorjahr Rang 2).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.2011
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Anlässlich der Freischaltung der SwissCovid-App um Mitternacht des 25. Juni 2020
brachten die Medien der Bevölkerung die genaue Funktionsweise sowie die Vor- und
Nachteile der SwissCovid-App näher. Am ersten Tag wurde die App gemäss
Presseberichten bereits eine halbe Million Mal aktiviert. Eine gute Woche später war
diese Zahl auf rund eine Million gestiegen. Damit sei das Interesse an der App aber
deutlich geringer als erwartet beziehungsweise sei die anfängliche Euphorie allzu
schnell verflogen, so das allgemeine Urteil. Verschiedene Experten stellten
übereinstimmend fest, dass das Vertrauen in die App und die Bereitschaft zur
Installation wohl doch geringer seien als gedacht. Es sei nun an den Behörden, besser
zu kommunizieren, um diesen Widerstand in der Bevölkerung doch noch zu
überwinden. 
Drei Wochen nach dem Start fiel die Bilanz der SwissCovid-App eher nüchtern aus und
die NZZ fragte rhetorisch: «Geht der SwissCovid-App die Luft aus?» Sie verwies auf die
bereits wieder rückläufige Anzahl aktiver Apps, die ihrerseits jedoch nach wie vor
steigenden und inzwischen rund 1.8 Mio. zählenden Downloads gegenüberstanden. Das
BAG führte diese Diskrepanz auf Probleme bei der Messung der aktiven Apps zurück
und versprach künftig genauere Zahlen. Ausserdem kündigte das Bundesamt eine
weitere, gross angelegte Werbekampagne für die App an.
Der Nutzen der App wurde in der öffentlichen Debatte folglich aber nicht nur durch die
geringen Nutzerzahlen, sondern auch durch die mangelhafte Arbeit der involvierten
Behördenstellen relativiert. Wie die NZZ berichtete, erhielten positiv getestete
Personen den Covidcode zum Teil erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung, sodass
die Kontaktpersonen viel zu spät gewarnt würden. Ausserdem funktioniere die
Zusammenarbeit zwischen der Hotline des Bundes, an die sich App-Nutzer im Falle
einer Benachrichtigung über eine mögliche Ansteckung wenden sollten, und den
Contact-Tracing-Stellen der Kantone beziehungsweise den kantonsärztlichen Diensten
alles andere als reibungslos. Dadurch erhielten die von der App gewarnten Personen
keine offizielle Quarantäneanordnung und damit keinen Erwerbsersatzanspruch, wie es
der Bundesrat im Erläuterungsbericht zur Proximity-Tracing-System-Verordnung
vorgesehen hatte. Gerade deshalb blieben viele der potenziell Infizierten nicht zu
Hause und gefährdeten so Andere, kritisierte der Geschäftsführer der BAG-Hotline-
Betreiberin Andy Fischer.
Unterdessen lancierte ein Bürgerkomitee in der Westschweiz ein Referendum gegen
die vom Parlament beschlossene dringliche Änderung des Epidemiengesetzes, die als
gesetzliche Grundlage für die SwissCovid-App dient. Das Komitee bemängelte, dass
keine richtige demokratische Debatte über die Risiken der Tracing-Technologie geführt
worden sei, und befürchtete deren Missbrauch zur staatlichen Kontrolle sowie sozialen
Druck zu deren Nutzung. Die Konzerne Apple und Google, die die entscheidende
Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung stellten, seien nicht gerade für ihren Datenschutz
berühmt und die Bluetooth-Technologie sei zu ungenau, sodass viele unnötige
Quarantänen verfügt würden, was der Wirtschaft schade, zitierte die Presse aus der
Argumentation. Aus dem Kreis der eidgenössischen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gehörte dem Komitee der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor an.
Bis am 8. Oktober hat das Komitee Zeit, die notwendigen 50'000 Unterschriften zu

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.07.2020
KARIN FRICK
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sammeln. Das dringliche Gesetz würde bei einem zustande gekommenen Referendum
jedoch erst nach der Ablehnung in der Volksabstimmung oder ein Jahr nach
Inkrafttreten, falls die Abstimmung nicht vorher stattfindet, ausser Kraft gesetzt. 1

Einen Tag nach Ablauf der Referendumsfrist am 8. Oktober 2020 erklärte Bundesrat
Alain Berset Medienberichten zufolge das Referendum gegen die SwissCovid-App für
gescheitert. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter habe sich der
Gesundheitsminister erfreut gezeigt und die Wichtigkeit der App für die Unterbrechung
der Infektionsketten unterstrichen. Gegenüber der Aargauer Zeitung bestätigte
François de Siebenthal als Sprecher des Referendumskomitees, dass die benötigten
Unterschriften nicht beisammen seien. Wie der «Corriere del Ticino» ergänzte, sei die
App bis zu diesem Zeitpunkt 2.5 Millionen Mal heruntergeladen worden. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.10.2020
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Noch während der Parlamentsberatungen hatte ein vor allem aus Schützen- und
Jägerverbänden sowie der Vereinigung Pro Tell gebildetes «Komitee für ein
bürgerfreundliches Waffenrecht» in Inseraten angekündigt, dass es das neue Gesetz
mit dem Referendum bekämpfen werde, falls die Erwerbsscheinpflicht für Jagd- und
Sportrepetiergewehre sowie generell für Handänderungen unter Privaten nicht
gestrichen, und der Bedarfsnachweis für das Waffentragen beibehalten würde. Da sich
von diesen Forderungen die beiden ersten im Parlament durchsetzten und bei der
dritten Ausnahmebestimmungen für Jäger und Schützen beschlossen wurden, musste
das Komitee seine Drohung nicht wahrmachen. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.07.1997
HANS HIRTER

Selbst Wochen nach der Verabschiedung der Botschaft zur Umsetzung der geänderten
EU-Waffenrichtlinie durch den Bundesrat Anfang März 2018 ebbte die gesellschaftliche
Debatte über die geplante Verschärfung des Schweizer Waffenrechts nicht ab. Mitte
März schloss sich der schweizerische Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverband
(SBV) medienwirksam der Front um den schweizerischen Schiesssportverband (SSV) an
und liess durch seinen Präsidenten Daniel Wyss abermals verkünden, man werde das
Referendum ergreifen, sollte die Gesetzesänderung wie vom Bundesrat vorgeschlagen
vom Parlament gutgeheissen werden. Für den SBV habe die neue Regelung «eine
riesige, existenzgefährdende Auswirkung», da sich der Aufwand für die
Waffengeschäfte durch die auf sämtliche Transaktionen ausgedehnte Meldepflicht
sowie die Markierungspflicht aller wesentlichen Waffenbestandteile schätzungsweise
um eine Stunde pro Tag erhöhe; «und wir bekämpfen damit keinen einzigen
Verbrecher», empörte sich Wyss gegenüber der Aargauer Zeitung. Der Schaden durch
die Gesetzesänderung wäre so massiv, dass der SBV diesen höher gewichte als die
Abkommen von Schengen und Dublin. Am besten wäre es jedoch, wenn das Parlament
die Vorlage so abänderte, dass kein Referendum nötig wäre.

Gut zwei Wochen später drängten die Befürworter der Vorlage ins Rampenlicht, indem
die SP zusammen mit dem Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB), der
Verbindung der psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte und
den Evangelischen Frauen Schweiz vor den Medien die «Plattform für ein
zukunftsfähiges Waffenrecht» präsentierte. Als gemeinsames Ziel nannten sie ein
striktes Waffenrecht für eine sichere Schweiz; das schweizerische Waffenrecht solle
dazu enger an die Vorgaben der EU-Richtlinie angepasst werden als dies der Bundesrat
vorsah. Die SP hatte 14 Änderungsanträge vorbereitet, um den Entwurf des Bundesrates
zu verschärfen, u.a. betreffend die Nachregistrierung und die Aufbewahrung von
Waffen, die Marktpreise für Armeewaffen sowie die Möglichkeit für Kantone, ein
psychologisches Gutachten zu verlangen, wenn die Gefahr von Selbst- oder
Fremdgefährdung mit der Waffe besteht. Während sich die Ärztinnen und Ärzte in
erster Linie zur Verhinderung von häuslicher Gewalt und Suiziden für eine Verschärfung
des Waffenrechts einsetzten, war das Hauptanliegen der Polizeibeamten ein
lückenloses, schweizweites Waffenregister, um vor einem Polizeieinsatz wissen zu
können, ob mit Waffen zu rechnen ist. Die kantonalen Waffenregister seien
unvollständig, da eine Registrierungspflicht erst seit 2008 bestehe, argumentierte
VSPB-Generalsekretär Max Hofmann in der NZZ. Er wünschte sich deshalb die
Nachregistrierung sämtlicher Waffen, nicht nur der halbautomatischen. Ausserdem
betonte er im «Blick» die Unverzichtbarkeit des Schengener Informationssystems für
die Polizeiarbeit.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.05.2018
KARIN FRICK
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Damit stellte sich der VSPB offen gegen der Polizei im Grunde wohlgesinnte Kreise wie
die Schützen. Die Polizeibeamten liessen sich von der SP instrumentalisieren,
kritisierten SVP-Nationalrat Werner Salzmann (svp, BE) und ProTell-Generalsekretär
Robin Udry denn auch postwendend. Für Letzteren wäre die Nachregistrierung aller
Schusswaffen gemäss NZZ «der Orwellsche Albtraum eines Überwachungsstaats».
Hofmann entgegnete darauf, es gehe nicht um Ideologie, sondern um die Sache und der
VSPB unterstütze auch nicht alle Visionen seiner Allianzpartner. Wenige Tage nach
seinem Auftritt an der Medienkonferenz der «Plattform für ein zukunftsfähiges
Waffenrecht» erntete Hofmann jedoch auch aus den eigenen Reihen Kritik. Erwin
Rommel, Mitglied des Zentralvorstandes des VSPB, äusserte sich in der BaZ
dahingehend, dass er vom Vorgehen der Geschäftsleitung nichts gewusst habe. Ein
solcher Auftritt stehe Hofmann nicht an, da der Verband laut Statuten politisch neutral
bleiben müsse. Ausserdem seien die Verbandsmitglieder nicht über ihre Meinung zur
Waffenrechtsverschärfung befragt worden. Der interne Knatsch bei den Polizisten fand
wohl ihren Höhepunkt, als sich die KKPKS vor der SiK-NR dezidiert gegen die Vorlage
des Bundesrats aussprach. Die Gesetzesänderung bringe «viel Bürokratie bei wenig
Nutzen», monierte sie in der Anhörung. Ob sie jedoch den zusätzlichen Aufwand in Kauf
nähme, um das Schengen-Abkommen zu schützen, sei gemäss der NZZ unklar
geblieben. Die SiK entschied in der Folge, zusätzlich auch noch die Polizeibeamten und
die KKJPD zu einer schriftlichen Stellungnahme einzuladen. Derweil sah sich der VSPB
zu einer Rechtfertigung gezwungen und stellte in einer Mitteilung klar, man fordere
entgegen der Darstellung in den Medien keine striktere Umsetzung als die vom
Bundesrat angedachte und unterstütze die weitergehenden Forderungen seitens der SP
nicht.

Inzwischen herrschte aber auch aufseiten der Waffenlobby nicht nur Friede, Freude,
Eierkuchen: «Immer mehr bürgerliche Waffenfreunde gehen auf Distanz zur neuen
Führungscrew um den interimistischen ProTell-Präsidenten Jean-Luc Addor, die
radikale Tendenzen zeigt», schrieb die Aargauer Zeitung Mitte April. Presseberichten
zufolge sei selbst Ständerat Josef Dittli (fdp, UR), seines Zeichens – notabene neben
Addor – Co-Präsident der «Parlamentarischen Gruppe für ein freiheitliches
Waffenrecht», der radikale Kurs der ProTell-Führung nicht geheuer. Er unterstütze die
Forderung von Addor und «gleichgesinnten Protagonisten» nach öffentlichem
Waffentragen nicht. «Die Schweiz ist nicht der Wilde Westen!», zitierte ihn
beispielsweise die Luzerner Zeitung. Auch SVP-Nationalrat und Wortführer der
Waffenfreunde, Werner Salzmann, stecke diesbezüglich «im Dilemma», berichtete
dieselbe Zeitung. Zu Wort meldete sich ebenfalls Alt-Nationalrat Willy Pfund (fdp, SO),
seinerzeit Präsident von ProTell, der dieses Amt 2016 jedoch «im Zorn über den Kurs
des Addor-Lagers» (Aargauer Zeitung) niedergelegt hatte. Er bezeichnete den Wunsch
nach Waffentragen in der Öffentlichkeit als «unsinnige und gefährliche Forderung»: Die
Öffentlichkeit reagiere heute sensibler auf solche Fragen als noch vor einigen Jahren,
weshalb man damit letztlich das liberale Schweizer Waffenrecht gefährde. Die Aargauer
Nationalrätin Silvia Flückiger-Bäni (svp, AG) war gar so erbost über die ProTell-Führung
um Addor, dass sie nach 14-jähriger Mitgliedschaft kurzerhand den Austritt aus der
Organisation gab. Einig waren sich die waffenfreundlichen Bürgerlichen und ProTell
einzig darin, dass die EU-Waffenrichtlinie bekämpft werden müsse. Dies kam denn auch
an der Generalversammlung von ProTell am 14. April zum Ausdruck: Nachdem die SiK-
NR wenige Tage zuvor auf die Vorlage des Bundesrates zur Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie eingetreten war, beschlossen die ProTell-Mitglieder vorsorglich
einstimmig das Referendum. Zur Bekämpfung der Gesetzesvorlage werde man
nächstens eine «sehr starke und einflussreiche» nationale Allianz gründen, gab ProTell-
Generalsekretär Robin Udry in der Sonntagszeitung zu Protokoll.

Die SiK-NR schrieb in ihrer Medienmitteilung, sie sei mit 15 zu 9 Stimmen auf die
Vorlage eingetreten, um einerseits das Schengen-Assoziierungsabkommen nicht zu
gefährden und andererseits mit einer möglichst pragmatischen Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie die Traditionen des schweizerischen Schiesswesens wahren zu
können. Das Volk solle überdies die Möglichkeit haben, sich im Rahmen eines
fakultativen Referendums zur Frage zu äussern. Die Minderheit habe indes keinen
Revisionsbedarf im schweizerischen Waffenrecht geortet, keinen Nutzen für die
Terrorbekämpfung gesehen und den hohen administrativen Umsetzungsaufwand
gefürchtet. Einen Rückweisungs- und eine Sistierungsantrag hatte die Kommission
abgelehnt. Neben der schon erwähnten KKPKS hatte die Kommission auch den SBV,
ProTell, den SSV, die schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) und die Organisation
«Stop Suicide» angehört, was die NZZ zur Bemerkung veranlasste, bei den Anhörungen
seien fast nur Gegner der Vorlage zu Wort gekommen.
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Während sich der SBV, ProTell, der SSV und die AUNS – sowie auch die GSoA als
explizite Befürworterin der Waffenrechtsverschärfung – schon auf den «wohl
unausweichlichen Referendumskampf» (BaZ) vorbereiteten, zeigte sich die SOG in
dieser Sache wenig enthusiastisch. Ihr Präsident Stefan Holenstein geizte gegenüber
der BaZ zwar nicht mit Kritik an der Vorlage und an deren Befürwortern, erachtete das
Referendum jedoch nicht als zwingend. So attestierte er der CVP und der FDP eine
«übertriebene Angst vor einer Kündigung des Schengen/Dublin-Abkommens» und
stellte sich auf den Standpunkt, es gebe bei der Umsetzung der EU-Richtlinie durchaus
noch ungenutzten Spielraum. Die Pflicht, entweder Mitglied in einem Schiessverein zu
sein oder die Waffe regelmässig für das sportliche Schiessen zu nutzen, bezeichnete er
als «unverhältnismässig und eine Bevormundung». Die Vorlage bekämpfe so nicht den
gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern treffe legale Waffenbesitzer und
indirekt, über das ausserdienstliche Schiesswesen, auch die Armee. Es sei indes
möglich, das Gesetz freiheitlich auszugestalten und dem «eigenständigen Staats- und
Milizwesen» der Schweiz anzupassen. An das Parlament richtete er deshalb die
Forderung, auf «vorauseilenden Gehorsam gegenüber der EU» zu verzichten. Es
bestehe kein Anlass, «panikartig von Schengen-Rauswurf» zu reden, sei das Abkommen
doch in gegenseitigem Interesse. In dieser Hinsicht sei die von Bundesrat und
Verwaltung proklamierte «Entweder-Oder-Strategie» nicht richtig. Für die SOG stehe
das Referendum daher nicht im Vordergrund, sondern komme nur als Ultima Ratio in
Frage.

Frischen Wind in die Debatte brachte Mitte Mai schliesslich das Bekanntwerden des
genaueren Inhalts der tschechischen Klage beim EuGH betreffend die EU-
Waffenrichtlinie. Die Tschechische Republik zweifelte eben nicht nur wie bisher
angenommen an deren Rechtmässigkeit, sondern machte mit Hinblick auf die
Schweizer Sonderregelung für Armeewaffen auch eine Verletzung des
Diskriminierungsverbots geltend. Sollte der EuGH der Klägerin in diesem Punkt Recht
geben, bedeutete dies wohl das Aus für die von der Schweiz ausgehandelte
Ausnahmeklausel. Aufgrund der so veränderten Ausgangslage wollte die SVP die
Sistierung der Vorlage in der Kommission noch einmal zum Thema machen. Die Presse
berichtete zudem, das Fedpol verfolge das Verfahren mit, für eine Stellungnahme sei es
jedoch noch zu früh. 4

Eine Woche nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössischen Räten zur
Übernahme der EU-Waffenrichtlinie wurde die über lange Zeit immer wieder
ausgesprochene Referendumsdrohung in die Tat umgesetzt. Am 5. Oktober 2018
präsentierte sich das Referendumskomitee, co-präsidiert von SSV- und IGS-Präsident
Luca Filippini zusammen mit den drei SVP-Nationalräten Jean-Luc Addor (VS), Werner
Salzmann (BE) und Jean-François Rime (FR) sowie SVP-Nationalrätin Silvia Flückiger-
Bäni (AG), vor den Medien. Die IGS als Hauptträgerin des Referendums vereint 14
Verbände aus dem Umfeld des Schweizer Schiesswesens, darunter neben
Sportschützen auch Jäger, Waffensammler und -händler. Der zentrale Kritikpunkt der
IGS am neuen Waffenrecht war der «Paradigmenwechsel», dass der Waffenbesitz von
einem generellen Recht für Schweizerinnen und Schweizer zu einem Privileg
herabgestuft werde, das nur noch ausnahmsweise gewährt werde; die damit
verbundene «Vorstellung, künftig mit einer verbotenen Waffe schiessen zu müssen»,
sei das Problem, so die NZZ. Darüber hinaus wurde diese Änderung vom
Referendumskomitee jedoch auch als erster Schritt in Richtung Abschaffung des
Privatwaffenbesitzes gesehen; es würden sicher weitere Verschärfungen folgen. Weiter
wurde die Pflicht zur Nachmeldung von halbautomatischen Waffen kritisiert: Obwohl
das Volk eine Nachregistrierung im Rahmen der Waffenschutz-Initiative 2011 abgelehnt
habe, werde eine solche nun durch die «Brüsseler Hintertür» eingeführt, so Werner
Salzmann in der BaZ. Die Beendigung der Schengen/Dublin-Zusammenarbeit sei
hingegen nicht das Ziel des Referendums, beteuerte das Komitee und zeigte sich
überzeugt davon, dass die EU kein Interesse daran habe, die Zusammenarbeit mit der
Schweiz zu beenden. Gleichzeitig präsentierte sich das Komitee im Internet unter dem
Namen «Nein zum Entwaffnungsdiktat der EU» und portierte damit die europa- und
schengenkritische Haltung der SVP.

So geeint, wie das Referendumskomitee vielleicht den Eindruck erwecken konnte, war
die Waffenlobby jedoch nicht. ProTell und der SSV, die an vorderster Front und «mit
schrillen Tönen» (AZ) gegen die Verschärfung des Waffenrechts kämpften, konnten
nicht alle Lobbymitglieder für diesen Kampf begeistern. Sowohl die Schweizerische
Offiziersgesellschaft, die selbst zwar nicht Mitglied der IGS, sondern nur Sympathisantin
ist, als auch Jagd Schweiz, Mitglied der IGS, wollten das Referendum nur passiv
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unterstützen, d.h. ideell, aber weder mit Finanzen noch mit dem Sammeln von
Unterschriften. Auch nicht alle kantonalen Schiesssportverbände zeigten sich
überzeugt von der Argumentation ihres Dachverbandes. So erklärte etwa der Präsident
des Bündner Schiesssportverbandes gegenüber der Aargauer Zeitung, man unterstütze
das Referendum vor allem aus Solidarität mit dem SSV, nicht weil die Reform an sich ein
grosses Problem sei. Kritisch zum Referendum äusserte sich in der Presse auch Lorenz
Hess, Berner BDP-Nationalrat und ehemaliger Präsident eines Schützenvereins.
Insbesondere die Kritik an der vorgesehenen Zwangsmitgliedschaft für Schützen in
einem Schiessverein sei nicht nachvollziehbar – ein Vereinszwang habe bis 1996
bestanden, ohne dass sich die Schützenvereine dagegen gewehrt hätten. Was ProTell
von in der Unterschriftensammlung zu wenig engagierten Schützenvereinspräsidenten
hielt, berichtete der «Blick»: In Schützenvereinen, die einen «Ausredenkönig» als
Präsidenten hätten, sei eine «Druckerhöhung von unten» durchaus erwünscht, habe
die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht auf ihrer Facebook-Seite betont.
Interimspräsident Jean-Luc Addor quittierte den Online-Post damit, es müssten
verschiedene Tonalitäten möglich sein. Mit nahezu 200'000 Mitgliedern dürfte es für
die IGS allerdings kein allzu grosses Problem sein, bis Mitte Januar 2019 die
erforderlichen 50'000 Unterschriften zu sammeln. 5

Am 17. Januar 2019 reichte das Komitee für das Referendum gegen die Übernahme der
EU-Waffenrichtlinie bei der Bundeskanzlei nach eigenen Angaben fristgerecht gut
125'000 beglaubigte Unterschriften ein. Der Bundesrat setzte die Volksabstimmung auf
den 19. Mai 2019 an.
In der Presse wurde unterdessen über die Erfolgschancen des Referendums spekuliert.
Einerseits seien in den letzten Jahren immer mehr Waffenerwerbsscheine beantragt
worden, was auf eine Aufrüstung in der Bevölkerung hinweise, andererseits nähmen
jedoch nur noch rund 10 Prozent der Armeeangehörigen nach Dienstende ihre Waffe
mit nach Hause, was auf ein abnehmendes Interesse an Waffen hindeute. 2004 seien es
noch über 40 Prozent der entlassenen Armeeangehörigen gewesen, welche die
Dienstwaffe übernahmen, wie der «Blick» berichtete. Laut einer Studie des
Kriminologen Martin Killias, die von der NZZ aufgegriffen wurde, habe auch der Anteil an
Haushalten, die über eine Waffe verfügten, von 35 Prozent im Jahr 2000 auf 23 Prozent
im Jahr 2015 abgenommen. Die Sicherheitsstudie 2018 der ETH zeigte indes beim
Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung keinen abnehmenden Trend, im Gegenteil:
2018 fühlten sich 95 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sicher, so viele wie nie
seit den 1990er-Jahren. All dies deute darauf hin, dass tendenziell immer weniger Leute
immer mehr Waffen kauften, resümierte die NZZ. Wie es um die Bedeutung der vom
Referendumskomitee betonten Schweizer Waffentradition tatsächlich steht, wird sich
am Abstimmungstermin zeigen.
Auf der Befürworterseite des angepassten Waffengesetzes äusserten sich die CVP und
die FDP dahingehend, dass keine Partei den Lead im Abstimmungskampf übernehmen
werde. Statt des für die bürgerlichen Parteien sonst typischen, orchestrierten
Vorgehens wolle man je auf die eigenen Zielgruppen fokussieren. Das fixe Lead-System
sei nicht mehr zeitgemäss, begründete FDP-Sprecher Martin Stucki dieses Vorgehen
gegenüber dem Tages-Anzeiger. 6
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Kurz nachdem das Referendum gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie offiziell
zustande gekommen war, gab die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) – wohl
nicht vollends beabsichtigt – sowohl für die Gegner- als auch für die Befürworterseite
den Startschuss zum Abstimmungskampf. An der Präsidentenkonferenz Ende Januar
2019 sprachen sich über dreissig anwesende Sektionen einstimmig gegen die
Verschärfung des Waffenrechts aus und bewilligten darüber hinaus einen finanziellen
Beitrag an das Referendumskomitee. Darin Einsitz nehmen wollte die SOG jedoch nicht,
wie im entsprechenden Positionspapier zu lesen war, in dem sie ihre Nein-Position
damit begründete, dass die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie das «liberale, dem
Milizwesen verpflichtete Schweizer Waffenrecht» unnötig einschränke. Die
Verschärfung treffe nicht den gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern die
legalen Waffenbesitzerinnen und -besitzer und sei daher «keine nachhaltige
Massnahme gegen die terroristische Bedrohung in der Schweiz». Die NZZ bezeichnete
den Positionsbezug der SOG als wichtigen Erfolg für die Gegnerschaft des neuen
Waffenrechts, insbesondere für die Schützenverbände, die im Referendumskomitee
federführend waren. Bei Sicherheitspolitikerinnen und -Politikern der bürgerlichen
Mitte kam die SOG damit jedoch schlecht an: Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli
zeigte sich gegenüber der NZZ «enttäuscht» von den Offizieren, denen wohl «der
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Stellenwert von Schengen nicht bewusst» sei. Die Luzerner CVP-Nationalrätin Ida
Glanzmann-Hunkeler bedauerte an gleicher Stelle, dass die Offiziere «ins Boot der
SVP» stiegen und sich für deren Kampf gegen Schengen einspannen liessen. In den
Tagen darauf traten einige SOG-Mitglieder um die beiden GLP-Politiker Pascal Vuichard
(GL) und Roland Fischer (LU) aus dem Schatten und verkündeten öffentlich, mit dem
Positionsbezug der SOG nicht einverstanden zu sein. Vuichard äusserte Bedenken, die
SOG verspiele mit diesem Statement ihre Glaubwürdigkeit, da die Armee von den
Änderungen gar nicht betroffen sei. Das von den GLP-Offizieren gegründete Ja-
Komitee setzte eine «Lawine der Kritik» (Tribune de Genève) an der SOG in Gang und
erhielt auch parteiübergreifend weiteren Zulauf – so beispielsweise von FDP-Ständerat
und Oberst im Generalstab Josef Dittli. Der «Krach der Offiziere» (BaZ) gründete darin,
dass für die Ja-Komiteeangehörigen ein gutes Verhältnis zu Europa für die Schweiz aus
sicherheitspolitischer Sicht absolut notwendig sei, weshalb die Schengen/Dublin-
Mitgliedschaft nicht gefährdet werden dürfe, zumal die Änderung des Waffenrechts
«sehr umsichtig und pragmatisch» erfolge. Dass sich auch Armeechef Philippe Rebord
hinter das neue Waffenrecht stellte, befeuerte die Debatte zusätzlich. SOG-Präsident
Stefan Holenstein gab derweil gegenüber der Presse zu Protokoll, das Waffenrecht sei
«kein Kernthema» der SOG und der Entscheid sei «keine Abstimmungsparole»,
sondern «eine Position als Ergebnis der internen Beratungen».

Mitte Februar lancierte Bundesrätin Karin Keller-Sutter anlässlich einer
Medienkonferenz den Abstimmungskampf offiziell. Mit dem Slogan «Niemand wird
entwaffnet» platzierte sie das Hauptargument des Bundesrates landesweit prominent
in den Schlagzeilen: Die Änderungen am Waffenrecht seien nur geringfügig und die
Schiesstradition in der Schweiz bleibe erhalten. Die Gesetzesänderung rechtfertige es
somit nicht, die Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz aufs Spiel zu setzen; die Kosten
der Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit seien schlicht zu hoch – und zwar
sowohl in Form von zusätzlichen Staatsausgaben als auch in Form von
Sicherheitsverlust. Das SIS werde von Schweizer Sicherheitsbehörden 300'000 Mal
täglich abgefragt und habe während zehn Jahren im Schnitt zu einer Verhaftung täglich
verholfen; «ohne Schengen wären wir bildlich gesprochen blind», würdigte der
stellvertretende Fedpol-Direktor René Bühler den Beitrag des Schengener Abkommens
an die Sicherheit der Schweiz. Hinzu kämen gemäss der Justizministerin
volkswirtschaftliche Kosten von mehreren Milliarden Franken pro Jahr – einerseits im
Tourismussektor, weil die Schweiz nicht mehr mit dem Schengen-Visum bereist werden
könnte, andererseits im Asylbereich, da die Schweiz nach Wegfall des mit Schengen
verknüpften Dublin-Abkommens Asylbewerberinnen und -bewerber nicht mehr
abweisen könnte, wenn sie bereits in einem anderen Schengen-Staat Asyl beantragt
haben. Wie die Gegnerschaft des neuen Waffenrechts darauf zu hoffen, dass dieser Fall
nicht eintrete, sei riskant, denn der Ausschluss der Schweiz aus Schengen/Dublin
erfolge bei Verweigerung der Rechtsübernahme automatisch, es sei denn, der
Gemischte Ausschuss, in dem die 28 EU-Staaten und die Schweiz vertreten sind, einigte
sich innerhalb von 90 Tagen einstimmig auf einen weiteren gemeinsamen Weg. Eine
solche Einigung hielt Keller-Sutter jedoch für unwahrscheinlich, da sich die EU zurzeit
nicht in «Kompromisslaune» (St. Galler Tagblatt) befinde. Das gegnerische Argument,
die Verschärfung des Waffenrechts trage nichts zur Terrorismusbekämpfung bei,
konterte die Bundesrätin damit, die Richtlinie beabsichtige in erster Linie, den illegalen
Waffenhandel zu erschweren und die Bevölkerung vor Waffenmissbrauch zu schützen,
sie sei aber «kein Pakt zur Terrorbekämpfung».

Mit ihren Erläuterungen an der Medienkonferenz erntete die Justizministerin wiederum
heftige Kritik aus den Reihen des Referendumskomitees. So kreideten ihr die Gegner
an, der Bundesrat habe eine Kehrtwende vollzogen, indem er die Waffenrichtlinie
explizit nicht mehr in Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung bringe, sondern nur
noch von der Bekämpfung illegalen Waffenhandels und Waffenmissbrauchs spreche.
Weiter bezichtigten sie verschiedene Exponenten der Gegnerschaft mehr oder weniger
direkt der Irreführung und der Falschinformation. Sie störten sich vor allem daran, dass
rund 80 Prozent der im Schiesssport verwendeten Waffen neu verboten würden, und
auf etwas Verbotenes bestehe kein Rechtsanspruch; daran ändere auch die
vorgesehene Ausnahmebewilligung nichts. Zudem fürchteten sie sich vor zukünftigen
weiteren Verschärfungen des Waffenrechts; da die EU-Richtlinie alle fünf Jahre
überprüft werden solle, seien weitere Verschärfungen vorprogrammiert. Die Debatte
um die Kosten des angeblich drohenden Schengen-Ausschlusses sei nur ein
«Ablenkungsmanöver», zitierte die «Südostschweiz» den Walliser SVP-Nationalrat und
ProTell-Interimspräsidenten Jean-Luc Addor; die EU habe überhaupt kein Interesse
daran, die Abkommen zu kündigen, weil sie davon mindestens so viel profitiere wie die
Schweiz und die Schweiz ja bereits ein effizientes Waffenrecht besitze. In Wahrheit sei

01.01.65 - 01.01.24 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die Reform ein «trojanisches Pferd», mit dem die EU in Zukunft alle halbautomatischen
Waffen verbieten könne, so Addor gegenüber der «Tribune de Genève». Anders als der
Bundesrat den Leuten weismachen wolle, seien die Änderungen für die Schützen
überhaupt nicht zumutbar, stellte auch IGS-Präsident Luca Filippini in der Presse klar
und betonte einmal mehr, die Annahme der Waffenrichtlinie wäre «das Ende des
Schiessens als Volkssport», ja sogar «der Beginn vom Ende unseres Rechtsstaates». 

So klar, wie es auf den ersten Blick den Anschein erwecken mag, waren die Fronten
jedoch nicht. Wie bei den Offizieren äusserten sich auch bei den Schützen nach und
nach kritische Stimmen zur Haltung des nationalen Verbandes. Während diverse
kantonale Schützenverbände an ihren Versammlungen finanziell und ideologisch zum
Kampf gegen das «Entwaffnungsdiktat» aus Brüssel, von dem sie sich existenziell
bedroht sahen, rüsteten, beschloss etwa der Schaffhauser Kantonalschützenverband
Stimmfreigabe, da die neuen Bestimmungen laut Präsident Pascal Herren «den
Schiesssport nicht beeinträchtigen» würden. Auch der Präsident der Ausserrhoder
Schützen, Bruno Preisig, gab in der Aargauer Zeitung zu Protokoll, er habe «kein
Problem mit den neuen Regelungen», im Gegenteil: «Es wäre klüger gewesen, das Geld
in die Nachwuchsförderung, statt in eine grosse Nein-Kampagne zu investieren.» Für
ein Ja zum neuen Waffenrecht setzten sich hingegen geschlossen die grossen
Wirtschaftsverbände Economiesuisse, Hotelleriesuisse und der Gewerbeverband sowie
kantonale Handelskammern ein. Auf Druck der Tourismusbranche hatte sich der
Gewerbeverband Ende Januar zur Ja-Parole durchgerungen, obwohl der von SVP-
Nationalrat Jean-François Rime (FR) präsidierte Verband die Vorlage vor Jahresfrist
noch als unverhältnismässig abgelehnt hatte, wie das St. Galler Tagblatt berichtete.
Bedeutend für die Wirtschaft seien gemäss der NZZ vor allem die Folgen eines Neins:
Die Verbände befürchteten zusätzliche Kosten für das Asylwesen und die innere
Sicherheit, höhere Staukosten im grenzüberschreitenden Verkehr infolge
wiedereingeführter Grenzkontrollen sowie einen Rückgang der Tourismus-Nachfrage
aufgrund des wegfallenden Schengen-Visums. Anlässlich ihrer Delegiertenversammlung
schloss sich Ende März  schliesslich noch die SVP, die sich im Abstimmungskampf
bisher zurückgehalten hatte, offiziell dem Nein-Lager an. Der Berner SVP-Nationalrat
Werner Salzmann begründete die Zurückhaltung seiner Partei gegenüber der NZZ
damit, dass man sich in einem Wahljahr befinde und somit «nicht beliebig Geld zur
Verfügung [habe], um die Kampagnen von Verbänden zu unterstützen». Hinter
vorgehaltener Hand sei man in Schützenkreisen jedoch sogar froh um die Zurückhaltung
der SVP, so die NZZ weiter, da ein klares Verständnis des Referendums als Angriff auf
Schengen/Dublin wohl eher der Befürworterseite zum Vorteil gereicht hätte. Alle
anderen grösseren nationalen Parteien gaben indes die Ja-Parole aus.

Anfang April zeugten erste Umfrageergebnisse von einer bereits starken
Meinungsbildung an den beiden politischen Polen. Insgesamt hatten 53 Prozent der
Befragten angegeben, (eher) für die Verschärfung des Waffenrechts stimmen zu wollen,
46 Prozent (eher) dagegen. In den Anhängerschaften der beiden grossen Polparteien
sprachen sich je über drei Viertel klar dafür (SP) bzw. klar dagegen (SVP) aus. Bei den
Mitte-Parteien betrug die Zustimmung hingegen trotz Ja-Parolen nur gerade 50 (FDP)
bzw. 47 Prozent (CVP). Die Abstimmung werde somit in der Mitte entschieden, so die
Experteneinschätzung. Das überparteiliche Ja-Komitee interpretierte den äusserst
knappen Vorsprung als «Weckruf» (Tages-Anzeiger), die Stimmbevölkerung noch klarer
von der Wichtigkeit von Schengen/Dublin überzeugen zu müssen. Dies schien der
Befürworterschaft zunehmend zu gelingen, konnte das Ja-Lager in den folgenden
Umfragen doch entscheidend zulegen. Zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin
verbuchte es mit einer Zustimmung von rund 60 Prozent einen komfortablen
Vorsprung. Die Sympathisantinnen und Sympathisanten aller grosser Parteien ausser
der SVP stellten sich mit klarer Mehrheit hinter die Vorlage, Frauen stärker als Männer
und städtische Gebiete stärker als ländliche Regionen. Der Verbleib der Schweiz im
Schengen-Raum zeichnete sich hingegen klar als das schlagende Argument der Debatte
ab.

Insgesamt bot der Abstimmungskampf über die lange Zeitdauer wenig Abwechslung,
verlief aber zugleich äusserst emotional. Vor allem auf der Gegnerseite war eine grosse
Wut spürbar, sowohl über die vermeintliche Entwaffnung der Schweizer Bürgerinnen
und Bürger als auch über die Fremdbestimmung aus Brüssel. Das Antasten des Rechts
auf eine private Waffe wurde als Angriff auf die Identität des Schweizervolkes gesehen.
Dagegen bot Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Gegnern wenig Angriffsfläche,
argumentierte sachlich und vornehm zurückhaltend, wie der Tages-Anzeiger den
Auftritt der Justizministerin in der SRF-«Arena» Mitte April beurteilte. Indem sich die
Befürworterseite hauptsächlich auf das Schengen-Argument beschränkte, wurden
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allerdings von beiden Seiten die immergleichen Argumente bis zum Abstimmungstermin
schon fast gebetsmühlenartig wiederholt. 7

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Unter den mehr als 140 National- und Ständeräten, welche sich zum befürwortenden
Komitee zusammenfanden, waren ausser der AP sämtliche Fraktionen vertreten. Im
gegnerischen "Abstimmungskomitee gegen die verdeckte Einführung des
Berufsparlaments" machten neben zwölf aktiven Nationalräten aus SVP (u.a. Blocher,
ZH), AP und FDP (Stucky, ZG) auch einige ehemalige Bundesparlamentarier mit. Von den
Parteien sprachen sich nur gerade die AP und die SVP (ohne einige ihrer wichtigeren
Kantonalparteien, welche die Ja-Parole ausgaben) gegen die Parlamentsreform aus. 8
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Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Mit einem Gastbeitrag in der NZZ forderte Erich Fehr (BE, sp), Stadtpräsident von Biel,
die Einführung eines Städtereferendums auf Bundesebene. Analog zum bestehenden
Kantonsreferendum, das von acht Kantonen ergriffen werden kann, sollen Städte damit
eine Volksabstimmung über Vorlagen erwirken können, die dem fakultativen
Referendum unterliegen. Als mögliches Quorum nannte Fehr acht Städte mit je über
25'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Fehr begründete sein Anliegen damit, dass das Funktionieren des Föderalismus seit
seiner Etablierung im 19. Jahrhundert aufgrund der soziodemografischen Entwicklung
«immer mehr aus den Fugen geraten» sei. So stellten urbane Gemeinden heute mit 70
Prozent einen deutlich höheren Anteil an der Gesamtbevölkerung als noch bei der
Gründung des schweizerischen Bundesstaates, doch die Verteilung und Gewichtung der
Ständestimmen sei immer noch dieselbe wie damals; dies gebe den kleineren,
ländlichen Kantonen ein zu hohes Gewicht und benachteilige die Städte im föderalen
Gefüge. Mit einem Städtereferendum könnten laut Fehr die Städte ihre Interessen
besser verteidigen, ohne dass dadurch die Kantone geschwächt würden. Eine
institutionelle Stärkung der Städte tue auch deshalb Not, weil der Artikel 50 Absatz 3
der Bundesverfassung, wonach der Bund auf die besondere Situation der Städte,
Agglomerationen und Berggebiete Rücksicht zu nehmen hat, jedenfalls hinsichtlich der
Städte «bis heute weitgehend toter Buchstabe geblieben» sei. Dies sei zuletzt auch bei
der Erarbeitung der Corona-Massnahmen zu beobachten gewesen, zu denen der Bund
jeweils nur die Kantone und die Sozialpartner, nicht aber die Städte und Gemeinden
anhörte. Fehrs Vorschlag stellte einen neuen Anlauf in einer schon länger währenden
Diskussion dar, nachdem etwa Forderungen nach einem Gemeindereferendum oder
nach einer Aufwertung der Städte zu Halbkantonen in den letzten Jahren erfolglos
geblieben waren.

Auf den gescheiterten Vorstoss für ein Gemeindereferendum verwies in seiner
Reaktion auf Fehrs Vorschlag auch der Präsident des Gemeindeverbands (SGV),
Ständerat Hannes Germann (svp, SH): Jener vom SGV lancierte Vorstoss sei vom
Schweizerischen Städteverband (SSV) 2017 nicht unterstützt worden. Es sei
«befremdend und irritierend», wenn nun von städtischer Seite eine ähnliche Reform
vorgeschlagen werde, die aber kleinere Gemeinden ignorieren und ein Sonderrecht nur
für die Städte schaffen würde. Einverstanden zeigte sich Germann hingegen mit Fehrs
Kritik am mangelnden Einbezug der Städte und Gemeinden in der Pandemiepolitik. 9
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Landesverteidigung

Militärorganisation

Diverses organisations conservatrices ou d’officiers de milice ont menacé, durant
toute la phase parlementaire, de lancer un référendum contre la réforme Armée XXI.
C’est plus particulièrement la loi sur l’armée (LAAM) qui était visée. Le Groupe de travail
des officiers de milice, la Communauté d’intérêt milice ou encore Pro Libertate (lobby
des propriétaires d’armes à feu) ont régulièrement fait connaître leur opposition au
projet Armée XXI. De même, le mouvement Action service actif a rappelé en milieu
d’année qu’avec cette nouvelle organisation la capacité de défense autonome nationale
n’était plus garantie, l’indépendance du pays menacée et le secteur alpin négligé. Cette
menace a finalement été mise à exécution à peine le projet avait-il été avalisé par le
parlement. Le comité était présidé par l’ancien divisionnaire Hans Wächter et
comprenait de nombreuses organisations dont l’Action service actif, composée
d’anciens de la Mobilisation de 39-45, les Démocrates suisses, la Communauté
d’intérêt pour la milice, composée d’officiers considérant la Société suisse des officiers
comme trop réformatrice, ou encore le groupe de jeunes conservateurs Young4Fun,
fondé en 2001 à Winterthur. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.12.2002
ROMAIN CLIVAZ

Ausrüstung und Beschaffung

Le référendum contre l'acquisition de nouveaux avions de combat lancé par le GssA,
les Verts et le PS a abouti – après une récolte de signatures suspendue en raison du
Covid-19. Les référendaires ont déposé 65'913 paraphes, dont 65'685 valables. Mi-
février, ils avaient déjà récolté plus de 53'000 signatures. Le peuple se prononcera
alors le 27 septembre 2020 sur l'arrêté fédéral relatif à l'acquisition de nouveaux avions
de combat. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.06.2020
DIANE PORCELLANA

Zivildienst und Dienstverweigerung

En réponse à l'insatisfaction née de l'adoption de cette révision, plus de vingt
organisations pacifistes et d'objecteurs de conscience ont lancé un référendum à son
encontre, soutenus en cela par les socialistes, les écologistes, l'Alliance verte, Amnesty
international et le cartel des associations de jeunesse notamment. Pour eux, le projet
Barras n'est qu'un leurre, empêchant l'introduction d'un véritable service civil. Par
ailleurs, le comité «contre un service civil déguisé», issu de l'organisation conservatrice
«Ligue vaudoise», a également lancé un référendum contre cette modification
législative, car elle serait inconstitutionnelle, inapplicable et irait à l'encontre de la
volonté populaire. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.10.1990
BRIGITTE CARETTI

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Als mit der Verschärfung der internationalen Finanzkrise im Sommer und Frühherbst
immer mehr Staaten Konjunkturförderungsprogramme sowie Garantien und
Kapitalspritzen für Banken und andere private Unternehmen ankündigten, sah es zuerst
noch danach aus, als ob die Schweiz auf derartige staatliche Interventionen in die
Marktwirtschaft würde verzichten können. Der Bundesrat und die Bankenvertreter
wiesen auf die gesunde Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre
ausreichende Kapitaldecke hin. Am 16. September, nach dem Zusammenbruch der
amerikanischen Bank Lehman Brothers und dem massiven Kurssturz an den
Aktienbörsen, war es dann auch in der Schweiz so weit: Der Bundesrat kündigte ein
Hilfspaket von rund 68 Mia Fr. für die in grosse Schwierigkeiten geratene UBS an. Dieser
vom Betrag her unvorstellbar massive Staatseingriff sei notwendig, um den
Zusammenbruch der Bank zu verhindern. Dabei gehe es weniger um die Rettung der
Bank an sich, als vielmehr um die Rolle, welche diese über ihre Zahlungs- und
Kreditfunktion für die gesamte nationale Wirtschaft spiele. Dass sich der Staat in
diesem Ausmass an der Rettung einer durch eigenes Fehlverhalten in die Krise
geratenen privaten Firma beteiligt, wurde allgemein als Sündenfall bezeichnet. Dieser
sei aber, so lautete der Tenor sowohl in den Medien als auch bei den Parteien,
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angesichts des Risikos eines Zusammenbruchs der gesamten Wirtschaft notwendig
gewesen. In der Parlamentsdebatte zu den Stützungsmassnahmen sparte die politische
Linke nicht mit ihrer grundsätzlichen Kritik an den deregulierten Finanzmärkten sowie
an den Prinzipien der Liberalisierung der Wirtschaft insgesamt. Einig war man sich von
links bis rechts, dass die Probleme der UBS und anderer Konzerne gewisse neue
Gefahren der liberalisierten und vor allem globalisierten Wirtschaft für die nationalen
Volkswirtschaften aufgezeigt hatten. Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der
Nationalrat eine Motion der SVP-Fraktion (08.3649), welche die Einsetzung einer
Expertengruppe für eine entsprechende Analyse verlangt. 13

Konjunkturlage- und politik

Dank der weiterhin guten Wirtschaftslage konnten die Behörden auf besondere
konjunkturpolitische Aktivitäten verzichten. Daran vermochte auch der Börsenkrach
vom 19. Oktober nichts zu ändern. Zwar führten im Nationalrat dringliche
Interpellationen der Fraktionen der Freisinnigen (D.Ip. 87.930), der SP (D.Ip. 87.932) und
der SVP (D.Ip. 87.931) zu einer allgemeinen Aussprache über die Konsequenzen des
Sturzes der Aktienkurse und des Wertes des Dollars auf die Wirtschaft und die
Beschäftigung. Dabei überwog die auch von Wissenschaftern und anderen Analytikern
geteilte Meinung, dass der Börsenkrach nicht konjunkturelle Ursachen habe, sondern
vielmehr in einer Krise des Finanzmarktes begründet sei. Da sich der Wert des
Schweizer Frankens im Gleichschritt mit anderen Währungen gegenüber dem Dollar
verteuert hatte, wurden auch die Gefahren für die Exportwirtschaft als relativ gering
eingestuft. Konjunkturpolitische Stützungsmassnahmen drängten sich angesichts des
ungebrochenen Wachstums keine auf und wurden auch nicht verlangt. Immerhin
forderte im Nationalrat der Gewerkschafter Reimann (sp, BE) den Bundesrat auf, solche
in Bereitschaft zu halten. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.12.1987
HANS HIRTER

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Ab Anfang April 2016 sorgte ein internationales Journalistenkonsortium mit der
Veröffentlichung einer riesigen Datenmenge, die bei der panamaischen Anwaltskanzlei
Mossack Fonseca entwendet und den Medien zugespielt worden war, weltweit für
Aufsehen. Die sogenannten Panama Papers belegten, dass zahlreiche Politiker und
ihnen nahestehende Personen, darunter der britische Premier Cameron, der
isländische Premier Gunnlaugsson und ein Freund von Russlands Präsident Putin, an
Briefkastenfirmen beteiligt waren. Des Weiteren wurden Offshore-Konstrukte offenbar
dazu verwendet, Geld aus kriminellen Machenschaften zu waschen und vor dem Fiskus
zu verstecken. 
Aus Schweizer Sicht besonders brisant war die Tatsache, dass auch Banken und
Anwaltskanzleien aus der Schweiz in die Konstruktion und den Unterhalt von
Briefkastenfirmen in Panama involviert waren. Dies rief alsbald die Politik auf den Plan:
Die Linke forderte die Finma dazu auf, die gegenwärtige Geldwäschereigesetzgebung zu
überprüfen. Insbesondere wurde als stossend erachtet, dass Anwälte nur dann dem
Geldwäschereigesetz unterstehen und zu entsprechendem Verhalten verpflichtet sind,
wenn sie direkten Zugriff auf die Finanzströme ihrer Kunden haben, nicht aber, wenn es
sich lediglich um eine beratende Tätigkeit handelt. Ebenfalls infrage gestellt wurde die
Regelung, wonach sich Anwälte anstatt durch die Finma auch von
Selbstregulierungsorganisationen kontrollieren lassen können. Hingegen äusserten sich
Politiker von FDP und SVP dahingehend, dass die bestehenden Gesetze, sofern korrekt
und konsequent angewendet, ausreichend seien. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.04.2016
NICO DÜRRENMATT

In seiner Stellungnahme auf entsprechende parlamentarische Vorstösse von links-
grüner Seite machte der Bundesrat klar, dass er auch nach den Vorkomnissen rund um
die Veröffentlichung der Panama Papers nicht gedenke, zusätzliche Anstrengungen
gegen Offshore-Konstrukte und gegen Briefkastenfirmen zu ergreifen. Die Regierung
verwies stattdessen auf die bereits getroffenen Massnahmen in diesem Zusammenhang
(Übernahme des Automatischen Informationsaustauschs) und plädierte für ein
international abgestimmtes Vorgehen. 16
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Daniela Stoffel a été nommée à la tête du Secrétariat d’État aux questions financières
internationales. Elle remplace Jörg Gasser qui a démissionné après seulement 21 mois
d’activité. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.01.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que la Suisse s’est engagée pour le climat à travers l’Accord de Paris et l’Agenda
2030 pour le développement durable, un groupe de travail, mené par le SFI, a été établi
par le Conseil fédéral afin d’évaluer et de proposer des solutions pour le
développement de la finance durable en Suisse. Ce groupe de travail aura comme
objectif de permettre à la place financière helvétique d’être compétitive en matière de
finance durable. Des nouveaux tests de compatibilité climatique pour renforcer la
transparence seront notamment au cœur des travaux. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que de nombreuses banques, par exemple UBS ou la banque cantonale Genevoise
(BCGE), commencent à répercuter les taux négatifs sur leurs clients, plusieurs
économistes ont remis en question l’efficacité de cette politique monétaire. Cette
stratégie qui vise à inciter les consommateurs à investir est dépendante des taux
d’intérêts que les banques fixent pour des hypothèques. D’aucuns prétendent que
cette manœuvre psychologique n’a qu’un impact faible. Certaines voix, par exemple, se
sont élevées pour des relances budgétaires et veulent inciter les gouvernements à
investir. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil fédéral a confirmé son engagement pour le développement de la finance
durable en Suisse. Après avoir créé un groupe de travail en juin 2019, le Conseil fédéral
a précisé ses intentions. Il vise ainsi une publication systématique d'informations pour
les clients de la finance durable, un renforcement de l'obligation de diligence et la prise
en compte des effets climatiques lors des débats sur la stabilité des marchés
financiers. Le Département fédéral des finances (DFF) et l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) travaillent ensemble sur cette thématique qui sera également
un axe prioritaire pour la Suisse lors des discussions du G20 de 2020. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil fédéral a répété sa volonté de positionner la Suisse comme centre mondial
de la finance durable. Dans cette optique, Ueli Maurer (DFF) a présenté 13 pistes. Il a
cité par exemple une amélioration de la transparence pour lutter contre
l'écoblanchiment d'argent, une meilleure évaluation du prix des risques ou encore une
collaboration internationale. Par contre, aucune mesure contraignante n'a été
présentée. D'un côté, l'Association suisse des banquiers (ASB) a salué le non-
interventionisme étatique au profit d'une allocation optimale du capital financier. D'un
autre côté, les milieux écologiques, et notamment les Verts, ont pointé du doigt la
naïveté du Conseil fédéral. Adèle Thorens (verts, VD) a indiqué que sans objectifs
contraignants, une simple responsabilisation des acteurs ne serait pas suffisante pour
respecter l'Accord de Paris. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Les révélations sur les clients de Credit Suisse ont bousculé le secteur bancaire
helvétique. Pour être précis, une fuite de données d'une source anonyme a permis a un
consortium de journalistes, emmené par le Süddeutsche Zeitung, de mettre en lumière
de nombreux clients autocrates, trafiquants de drogues et d'êtres humains, mais aussi
criminels de guerre présumés chez Credit Suisse. Si ces révélations sont venues
s'ajouter aux déboires du Credit Suisse, elles ont surtout attisé le débat au sein du
secteur bancaire helvétique. D'un côté, certains experts estiment que ces révélations
et ces pratiques appartiennent au passé et que de nombreuses réformes ont été
menées au sein de la place financière helvétique. D'un autre côté, d'autres experts
considèrent qu'il faut non seulement apprendre de ces révélations, mais que des
efforts doivent encore être faits. Ces deux visions se sont affrontées dans la presse.
En parallèle, les révélations des «Suisse secrets» ont braqué les projecteurs sur la
liberté de presse en Suisse. En effet, selon l'article 47 de la loi sur les banques (LB), les
journalistes risquent des poursuites pénales s'ils publient des données bancaires
volées. Le débat s'est infiltré jusqu'au Parlement. La Commission de l'économie et des
redevances du Conseil national (CER-CN) a d'ores et déjà affirmé qu'elle mènerait
prochainement des auditions sur la thématique de «la liberté de presse sur les
questions relatives à la place financière» afin de déterminer si des adaptations légales
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devaient être entreprises. 22

Geldpolitik

Deux dimensions de la politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) ont été
scrutées dans la presse helvétique. D'un côté, la politique et les directives de la BNS en
termes de finance durable ont été critiquées. Des investissements de la BNS, dans des
entreprises actives sur le marché du charbon, ont notamment été pointé du doigt. D'un
autre côté, plusieurs économistes ont mis en garde contre la tendance inflationniste.
Pour sa part, la BNS, par la voix de son président Thomas Jordan, a indiqué se réjouir du
retour  timoré de l'inflation en Suisse. Des modifications majeures de la politique
monétaire de la BNS, comme la suppression des taux négatifs, ne semblent donc pas au
programme. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerbsfähigkeit

Nach dieser parlamentarischen Niederlage beschloss die SP, gemeinsam mit dem
Gewerkschaftsbund gegen diese Steuerreform das Referendum zu ergreifen. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.10.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat anerkannte in seiner Stellungnahme im Prinzip die Notwendigkeit eines
Abbaus der Stempelabgaben. Von den über den Parlamentsbeschluss von 1990
hinausgehenden Anträgen akzeptierte er die Abschaffung der Emissionsabgabe auf
Fondsanteilen. Die angespannte Lage der Bundesfinanzen bewog ihn aber, den Verzicht
auf die Stempelsteuer bei Umstrukturierungen und Sitzverlegungen abzulehnen.
Ebenfalls aus Sorge um den Bundeshaushalt beantragte er, zu erwartende
Einnahmenausfälle nicht allein durch neue Finanzmarktsteuern für Inländer teilweise
auszugleichen, sondern zur Kompensation auch das Versicherungsgeschäft
beizuziehen. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Der schweizerische Finanzmarkt hat in den letzten Jahren wesentlich an Attraktivität
eingebüsst. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Deregulierungspolitik der meisten
westeuropäischen Staaten. Dazu gehörte, namentlich in der EG, neben der Offnung der
Finanzmärkte auch der Abbau von steuerlichen Belastungen auf
Finanzmarktgeschäften. Um die Position der Schweiz wieder zu stärken hatte das
Parlament im Vorjahr einer Revision des Stempelsteuergesetzes zugestimmt, welche
wesentliche steuerliche Wettbewerbsnachteile des schweizerischen Marktes aufhob.
Im Sinne eines politischen Kompromisses sollten freilich diese Beschlüsse nur im
Rahmen einer gesamten Neuordnung der Bundesfinanzen Gültigkeit erlangen.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1991
HANS HIRTER

Banken

Gut drei Monate nach dem Fall BSI wurde eine weitere Schweizer Bank von ihren
getätigten Geschäften im Zusammenhang mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB
eingeholt: Die Zentralbank Singapurs entzog der Privatbank Falcon mit sofortiger
Wirkung ihre Lizenz und verfügte damit deren Schliessung im Stadtstaat. Überdies
verhängte sie eine Busse von umgerechnet rund CHF 3,7 Mio. gegen die Falcon. Der
Bank wurden grobe Verfehlungen gegen die lokalen Geldwäschereibestimmungen sowie
„unstatthaftes Verhalten" vorgeworfen, was auf unkooperatives Verhalten bis hin zu
Verschleierungsversuchen durch die Bank hindeutete. Auch die Schweizer
Bankenaufsicht Finma wurde im Falle Falcon aktiv: Sie zog unrechtmässig erworbene
Gewinne in der Höhe von CHF 2,5 Mio. ein, eröffnete Enforcement-Verfahren gegen
zwei ehemalige Manager der Falcon, untersagte während dreier Jahre neue
Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen und verfügte Massnahmen,
die die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats der Bank verstärken sollten. 
Tags darauf eröffnete zudem die Schweizerische Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren
gegen Falcon, weil der Verdacht bestand, dass die Bank zu wenig Vorkehrungen
getroffen habe, um Geldwäschereidelikte rund um 1MDB zu verhindern.  
Neben Falcon musste auch die UBS für ihre Vergehen im Fall 1MDB geradestehen: Die
Behörden Singapurs verhängten gegen die Schweizer Grossbank eine Busse in der Höhe
von umgerechnet knapp CHF 1 Mio., weil diese ihre Kontrollpflichten vernachlässigt
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habe. 26

En s'appuyant sur des rapports relatifs à l'établissement de bases juridiques pour la
Distributed Ledger Technologie (DLT) et la blockchain, et au risque de blanchiment
d'argent et du financement du terrorisme via des cryptoactifs, le Conseil fédéral a
estimé qu'il n'était pas nécessaire d'établir une Lex Blockchain spécifique. Au
contraire, il estime que les nouvelles technologies doivent être intégrées dans la
législation actuelle. Néanmoins, il considère que des adaptations ponctuelles doivent
être établies, notamment dans le droit sur les marchés financiers, le droit bancaire et le
droit de l'insolvabilité. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

L'ex-dirigeant de la banque Raiffeisen Suisse, Pierin Vincenz, a été condamné à trois
ans et neuf mois de prison, ainsi qu'à une peine pécuniaire avec sursis de 280 jours-
amende à CHF 3'000. La chute de cette figure emblématique de la finance helvétique,
qui a fait de la banque Raiffeisen la troisième banque du pays, a occupé le haut de
l'affiche dans les médias. Dans les faits, le ministère publique accusait l'ex-banquier
d'avoir effectué des montages financiers frauduleux, sur la période de 2007 à 2015. Au
final, l'ex-dirigeant a été reconnu coupable de gestion déloyale, d'abus de confiance et
de faux dans les titres. A l'inverse, les chefs d'accusation d'escroquerie et de
corruption passive n'ont pas été retenus par la justice zurichoise. Cette décision
judiciaire ponctue ce polar médiatique. D'après les médias, cette condamnation
semble tourner la page de la période faste du secteur bancaire helvétique. Période
durant laquelle les contrats se signaient «autour d'une poignée de main» au détriment
parfois des réglementations financières en vigueur. Seul le futur permettra de
déterminer si cette affaire marque effectivement un virage à 360 dégrée, ou alors un
simple détour, pour le couple justice et finance. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.04.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Die aufgrund massiver Verluste und Skandale seit einiger Zeit in Krisenmodus stehende
Credit Suisse (CS) hatte 2022 mit einem Jahresverlust von CHF 7.3 Mrd. ihr schlimmstes
Jahr seit der Finanzkrise 2008 erlebt: So waren insgesamt CHF 123 Mrd. Kundengelder
von der Schweizer Grossbank abgeflossen, rekapitulierte etwa der Tages-Anzeiger das
vergangene Jahr. CS-Präsident Axel Lehmann hatte aber noch Ende Jahr
bekanntgegeben, dass die Geldabflüsse abgenommen hätten und sich die Lage für die
Grossbank wieder etwas beruhigt habe, so die NZZ. Dieser Zustand habe bis ins neue
Jahr angedauert, weshalb Hoffnung aufgekommen sei, dass die Grossbank die noch im
Herbst 2022 präsentierte Restrukturierung aus eigener Kraft schaffen würde (TA). Im
März 2023 gab die Situation der Credit Suisse allerdings erneut Anlass zur Sorge um die
Zukunft der Schweizer Grossbank. Innert knapp zwei Wochen überschlugen sich
verschiedene Ereignisse, welche den Abfluss der Kundengelder wieder enorm
verstärkten und so den Aktienkurs der CS in die Tiefe fallen liess.

Am 7. März berichteten verschiedene Schweizer Zeitungen, dass die Grossbank einen
ihrer wichtigsten und loyalsten Aktionäre verloren habe. So gab das US-amerikanische
Investmenthaus Harris Associates bekannt, die Zukunftsfähigkeit der Schweizer Bank
nach jahrelanger Kritik am CS-Management nun grundsätzlich infrage zu stellen und
deshalb sämtliche Aktien zu verkaufen. Noch im August 2022 hatte das Unternehmen
zehn Prozent der CS-Aktien gehalten und war damit die grösste Aktionärin der CS
gewesen. Bereits Ende Jahr seien die Anteile aber aufgrund des in den vergangenen
Jahren sinkenden Aktienkurses der CS auf rund drei Prozent gesenkt worden. Der
Verkaufszeitpunkt erstaunte die NZZ, da der Wert der CS-Aktien mit 2.72 CHF nur wenig
über dem Allzeittief von CHF 2.57 von Anfang 2022 lag.

Für weitere Schlagzeilen und damit für einen Kurseinbruch sorgte die an der New
Yorker Börse kotierte Schweizer Grossbank bereits zwei Tage später am 9. März. Denn
als sie ihren Geschäftsbericht in den USA veröffentlichen wollte, verhinderte die US-
amerikanische Börsenaufsicht dieses Vorhaben mit der Begründung, dass es offene
Fragen und Fehler bei den Jahresrechnungen 2019 und 2020 gebe, die vor
Veröffentlichung geklärt werden müssten – ein Novum, wie die Presse berichtete. Die
CS gab in der Folge bekannt, dass sie die Veröffentlichung des Berichts zur Abklärung
dieser Punkte verschoben habe, wobei die Finanzergebnisse 2022 von der
Verschiebung allerdings nicht betroffen seien. Für die in Vertrauensfragen bereits
angeschlagene CS, die es sich zum Ziel gesetzt habe, eine bessere Risikokultur zu leben,
sei dieser Fehler schädlich und das Timing äusserst ungünstig, kritisierte etwa die NZZ.
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Der Aktienkurs fiel in der Folge an diesem Donnerstag zeitweise um bis zu 6 Prozent in
die Tiefe und kam so dem Allzeittief der CS-Aktie nahe (Blick), bevor der Kurs
schliesslich bei CHF 2.62 schloss (NZZ, TA). Die Auswirkungen der Verschiebung waren
auch noch am Freitag spürbar, als der Kurs teilweise deutlich unter die Marke von CHF
2.50 fiel (NZZ) und so das bisherige Allzeittief unterschritt.

In den darauffolgenden Tagen kam es in den USA durch einen «Bank Run wie aus einem
Lehrbuch», wie es der Blick nannte, – also dem Ansturm der Kundinnen und Kunden auf
Banken – und dem anschliessenden Kollaps von drei Regionalbanken zu einer
regelrechten Bankenkrise. Diese liess das Vertrauen in das Bankenwesen international
einbrechen, was einen Anstieg der Risiken und somit der Kreditzinsen zur Folge hatte,
berichtete die Presse ab dem 13. März. Dadurch stiegen die Zweifel am
Finanzmarktsystem als Ganzes, was auf den Finanzmärkten international Panik und
damit laut Blick und NZZ eine Talfahrt der Aktienpreise verschiedenster Banken
auslöste. Für die CS veränderten sich die Voraussetzungen in Folge dieser US-
amerikanischen Bankenkrise bis zum 15. März drastisch: Der Einbruch der
Finanzmarktstabilität nährte die Zweifel an der bereits angeschlagenen CS weiter,
wodurch die CS-Aktien überdurchschnittlich stark an Wert verloren und mit CHF 2.12
einen negativen Rekord erzielten (-14%), wie der Blick berichtete. Die Finma gab im
Zuge dieser Krise bekannt, die Situation der von ihr beaufsichtigten Banken genau zu
analysieren, äusserte sich allerdings nicht konkreter zur CS. 
Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich die Medien gespalten zur Lage der CS: Einerseits
wurde vor einem Kollaps gewarnt, andererseits sah beispielsweise der Tages-Anzeiger
die CS noch nicht am Rande des Zusammenbruchs, solange sich unter den
Kleinsparenden keine Panik ausbreite. Und selbst in diesem Fall vertraute die Zeitung
auf die noch keinem Praxistest unterzogenen Too-Big-To-Fail-Regeln. Zudem habe das
Kernkapitel der CS Ende 2022 weiterhin über 14.1 Prozent betragen, womit sie die
Mindestanforderungen der Finma erfülle, so die NZZ.

Der knapp eine Woche zuvor verschobene Geschäftsbericht wurde schliesslich am
Dienstag, dem 14. März, publiziert und brachte sowohl gute als auch schlechte
Neuigkeiten für die CS mit sich, wie die NZZ schrieb. Der CS-Bonuspool sei erneut
deutlich verkleinert worden – auch beim Verwaltungsratspräsidenten und der
Geschäftsleitung –, womit die CS ein «kleines Zeichen gesendet [hat], dass sie der seit
Jahren propagierten Kultur der Verantwortung nachleben will» (NZZ). Gleichzeitig sei
der Geschäftsleitung für die Erreichung aller Restrukturierungsziele bis 2025 ein
Transformationsbonus versprochen worden. Zudem sei die Trendwende bei den
Abflüssen der Kundengelder nicht erreicht worden. Diese seien zwar schwächer als
noch im letzten Quartal, noch immer schmelze jedoch die Kapitalisierung der CS weg,
so die NZZ. Die Bank befände sich in einem «Teufelskreis» (NZZ): Setze sie noch weitere
Sparmassnahmen um, nutze die Konkurrenz die Gunst der Stunde, um der CS die
Beratenden und deren Kundschaft abzuwerben. Diese Zukunftsaussichten erklärten
auch die tiefen Aktienkurse, denn bei unsicheren und intransparenten Aussichten bei
Banken verkauften Anlegende ihre Anteile lieber früher als später, so die Einschätzung
der NZZ. 

Als ein Vertreter der Saudi National Bank, der grössten verbliebenen Investorin der CS,
am Morgen des 15. März in einem Interview neben einem Vertrauenszuspruch
erwähnte, dass die saudische Bank «aus vielen Gründen, abgesehen vom einfachsten
Grund, nämlich den regulatorischen und gesetzlichen» keine weitere Liquidität in die
bereits schlingernde CS investieren werde, erlebten die CS-Aktien einen erneuten
Kurszerfall. Obschon diese Information gemäss der Aargauer Zeitung keine Neuigkeit
gewesen sei, da die Bank dies schon bei ihrem Einstieg im Oktober 2022 angekündigt
hatte, löste die Äusserung auf den internationalen Aktienmärkten panikartige Verkäufe
aus und beschleunigte die Talfahrt der CS-Aktien. Bereits eine halbe Stunde, nachdem
das Interview publik geworden war, erreichte der Aktienkurs die 2-Franken-Marke und
noch am Mittwochnachmittag mit CHF 1.55 ein neues Rekordtief (-30 %). Gleichzeitig
erreichte die Risikoprämie zur Versicherung von Geldgebenden gegen Zahlungsausfälle
der CS einen Höchstwert, was laut Blick als Vorbereitung der Geldgebenden auf einen
Konkurs der Bank zu deuten sei. CS-Präsident Axel Lehmann gab gegenüber der Presse
noch an diesem Tag bekannt, dass eine staatliche Hilfe für die Bank «kein Thema» (AZ)
sei. Wie der Tages-Anzeiger hingegen berichtete, habe die CS am späteren
Mittwochnachmittag die SNB und die Finma um ein öffentliches Signal gebeten, um den
Markt zu beruhigen. Die CS-Aktie kam bei Börsenschluss schliesslich mit einem Minus
von 24 Prozent bei CHF 1.70 zu stehen (TA, AZ). 

Noch am gleichen Abend gaben die Finma und die SNB in einer gemeinsamen
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Stellungnahme bekannt, dass die CS die für systemrelevante Banken geltenden Kapital-
und Liquiditätsanforderungen erfülle. Zudem sicherten sie der CS im Bedarfsfall
zusätzliche Liquidität zu. Noch in der Nacht auf Donnerstag stellte die SNB der CS im
Rahmen der Emergency Liquidity Assistance (ELA) CHF 50 Mrd. an ausserordentlicher
Liquiditätshilfe zur Verfügung, berichteten verschiedene Zeitungen am Donnerstag.
Gemäss Tages-Anzeiger erfolgte diese Liquiditätsspritze nicht im Rahmen der TBTF-
Gesetzgebung, denn die CS sei nicht von einem ungeordneten Konkurs betroffen. Mit
der Liquiditätsspritze erfülle die Nationalbank lediglich ihren Auftrag, die
Finanzstabilität der Schweiz zu gewährleisten. Dies schien den Markt tatsächlich zu
beruhigen, die Aktie stieg bis zum Börsenstart am Donnerstagmorgen um 32 Prozent
auf CHF 2.28 an. Dieser positive Effekt hielt allerdings nur kurz an, denn bereits am
Freitag, einen Tag nach der Intervention, kehrten die Unsicherheiten und die Gerüchte
zurück und die CS-Aktie fiel erneut um 8 Prozentpunkte auf 1.86 Franken – «Der SNB-
Effekt war dahin», urteilte die Aargauer Zeitung. Das grösste Problem sei auch weiterhin
der anhaltende Abfluss von Kundengeldern, wobei dieser womöglich durch die SNB-
Liquiditätsspritze im Sinne von «Abheben, solange Geld da ist» beschleunigt worden
sei, so die Aargauer Zeitung weiter.

Für mediale Aufregung sorgte das Stillschweigen der Regierung. Als die
Medienkonferenz nach der wöchentlichen Sitzung des Bundesrats am
Mittwochnachmittag abgesagt wurde, machten insbesondere zwei Thesen die Runde:
Einerseits könne jede Aussage des Bundesrats erhebliche Auswirkungen auf das
Verhalten der CS-Kundschaft und entsprechend auf die Aktienkurse haben, denn
«jeder in bester Absicht geäusserte Satz wird von den Märkten interpretiert», wie der
Tages-Anzeiger argumentierte. Das «beharrliche Schweigen» aus dem Bernerhof könne
aber auch als Zeichen einer grösseren Operation, die noch im Gange sei, interpretiert
werden, fasste der Tages-Anzeiger die andere Seite zusammen. Auf jeden Fall schien
der Fall «CS» noch nicht vorbei zu sein. 29

Landwirtschaft

Pflanzliche Produktion

Le résultat de la votation sur l'arrêté viticole constitue un nouveau coup de semonce
pour la politique agricole de la Confédération. En effet, le refus, par plus de 53
pourcents des votants, de ce texte dépasse le cadre de la viticulture, et se situe en
droite ligne du rejet de l'arrêté sucrier en 1986 et du bon score réalisé par l'initiative
"en faveur des petits paysans" en 1989. Ainsi, la remise en question des protections
dont bénéficie la paysannerie suisse se poursuit, et est aussi vigoureuse à l'intérieur
des frontières helvétiques que sur le plan international. Cependant, alors que la Suisse
alémanique, à l'exception de cinq cantons, s'est massivement opposée à cet arrêté,
tous les cantons romands ainsi que le Tessin se sont, malgré tout, prononcés en sa
faveur. La barrière linguistique n'est ici qu'apparente; les cantons ont voté selon leurs
intérêts et les régions viticoles ont été naturellement les plus promptes à accepter ce
texte. 30
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L'arrêté soumis au peuple fut pourtant bien accepté lors de son passage devant les
Chambres en 1989. Ce n'est qu'ensuite qu'un comité référendaire transcourants,
emmené par R. Engler (pdc, AI), le mit en cause par le biais d'un référendum soutenu
par de grandes maisons de distribution. Le texte contesté contenait, aux côtés de
modifications mineures, trois innovations importantes. Premièrement, il visait à
adapter, indépendamment des normes de qualité, la production aux capacités
d'absorbtion du marché par des limitations de la production. Deuxièmement, il fondait
juridiquement, sur le plan fédéral, le classement des vins en trois catégories et fixait la
teneur minimale en sucre des moûts servant à la fabrication du vin. Troisièmement, il
réformait légèrement le système des contingents individuels à l'importation par le biais
d'un nouveau mode de répartition, consistant en une mise aux enchères partielle tous
les quatre ans. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.04.1990
SERGE TERRIBILINI

01.01.65 - 01.01.24 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Les partisans du non à l'arrêté étaient d'horizons divers. Soutenus par de grands
distributeurs, comme Coop ou Denner, désireux de pouvoir faire commerce en toute
liberté, ils provenaient aussi bien des rangs démocrates-chrétiens qu'écologistes ou
socialistes. Leur principal argument concernait le problème des contingents à
l'importation. Selon eux, le correctif apporté par l'arrêté serait insuffisant et ne
permettrait pas de modifier une situation existant depuis 1933, et allant à l'encontre
des intérêts des consommateurs; certains détenteurs de contingents, appelés
'importateurs de salon', disposeraient d'une rente de situation de par leur monopole,
tandis que des distributeurs actifs seraient obligés de leur racheter leurs contingents.
De tels privilèges coûteraient, d'après une étude de l'Université de Bâle, 100 millions de
CHF par an au consommateur. Les problèmes de quantité et de qualité constituèrent le
second volet du débat; pour les opposants à l'arrêté, une limitation de la production et
une amélioration de la qualité devraient passer, d'une part, par des exigences plus
strictes pour le taux de sucre naturel dans le moût et, d'autre part, par une limitation
des rendements à l'hectare. 32
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Les partisans du oui à l'arrêté provenaient majoritairement des partis bourgeois, en
particulier de leurs représentants issus de cantons producteurs de vin, et étaient
associés aux organisations professionelles des viticulteurs. Ils avaient surtout en vue la
protection des producteurs, laquelle, pour eux, ne peut passer que par une limitation
des importations. Cela empêcherait les vins étrangers d'envahir le marché et de mettre
en péril la viticulture helvétique, qui a besoin d'une certaine protection pour faire face
aux défis internationaux qui l'attendent; l'inéluctable libéralisation devrait se faire en
douceur, afin de permettre aux vignerons de s'y adapter. Par ailleurs, le système de
contingentement existant ne serait, pour les défenseurs de l'arrêté, pas si injuste; selon
eux, les structures du marché d'importation permettent, malgré tout, une certaine
concurrence. Par ailleurs, la promotion de la qualité aurait été, dans le texte contesté,
tout à fait satisfaisante; les mesures préconisées auraient garanti une production de
choix adaptée aux vignobles helvétiques et aux besoins de l'économie. 33
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La campagne précédant le scrutin vit souvent l'affrontement d'un lobby contre un
autre. D'un côté, les milieux de la viticulture se battaient pour que la politique
traditionnelle de la Confédération fût reconduite et, de l'autre, deux géants de la
distribution luttaient pour une libéralisation du marché. Denner, accompagné cette
fois-ci de Coop, se comporta comme lors de l'initiative "en faveur des petits paysans";
utilisant des moyens importants, il fut, sous la forme de nombreux placards
publicitaires, très présent dans les médias. Son attitude a été largement critiquée et fut
une cible privilégiée pour les partisans de l'arrêté ; certains de ses agissements
(rémunération de la collecte de signatures à l'appui du référendum) furent considérés
par d'aucuns comme d'inquiétantes dérives des droits démocratiques. 34
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L'analyse Vox de ce scrutin met d'abord en évidence l'importance du nombre de votes
blancs; cela traduit la difficulté qu'il a pu y avoir à appréhender un texte complexe ne
concernant que très indirectement une grande partie de la population. L'information
du public ne semble avoir été que très partielle; une majorité des votants opposés à
l'arrêté a éprouvé de la difficulté à motiver son choix, et seul le problème des inégalités
relatives au contingentement semble avoir eu un certain impact. L'analyse pose en fin
de compte le problème des votations à caractère technique, sur lesquelles les citoyens
peinent à se faire une opinion. 35
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Malgré le rejet de l'arrêté, les aspirations des votants à plus de libéralisme ne pourront
que difficilement être réalisées. En effet, la limitation des importations est d'abord
réglée dans la loi sur l'agriculture, et l'arrêté ne se préoccupe que de quelques
modalités mineures. Selon J.-P. Delamuraz, ce problème ne pourra être pris en compte
qu'à long terme, dans le cadre d'une profonde réflexion sur toute la question du
contingentement en général. D'autre part, la reconduction de l'ancien arrêté devrait,
selon le chef du DFJP, priver la Confédération des moyens de lutter contre la
surproduction en 1991. Un projet pour un nouvel arrêté viticole sera rapidement mis en
consultation, et un message du Conseil fédéral devrait intervenir au milieu de l'année
1991. 36
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Au début de l'année 2022, la presse a relayé que la société Alpiq, propriétaire de
nombreux barrages alpins et en excellente financière, a récemment frôlé la mise en
faillite à cause d'un mécanisme de sureté financière qui régit les bourses de
l'électricité et les contrats de gré à gré sur le marché de l'électricité. Dans les faits, la
tension sur le marché du gaz et les pannes à répétition des centrales nucléaires
françaises ont imposé une très forte volatilité sur le marché de l'électricité en Europe.
Etant donné que les fournisseurs d'électricité doivent fournir des garanties contre le
risque de défaillance, une forte hausse des prix de l'électricité a forcé les fournisseurs
à présenter des garanties financières extrêmement élevées. Dans le cas d'Alpiq, ces
garanties financières se sont élevées, d'un jour à l'autre, entre CHF 500 millions et CHF
1.5 milliards en cash. Incapable de fournir cet argent ou de l'obtenir en prêt à court-
terme via une banque, Alpiq a donc été forcée d'anticiper une demande d'aide
financière auprès de la Confédération. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga,
l'Office fédérale de l'énergie (OFEN) et le régulateur du marché de l'électricité (ElCom)
ont ainsi été contactés en urgence durant la période de Noël. Au final, si une aide
financière n'a finalement pas du être contractée par la Confédération, le Département
fédéral de l'environnement des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)
s'est saisi du dossier. Il évaluera, dans les prochains mois, s'il est nécessaire de légiférer
afin d'éviter la répétition d'une telle situation. En effet, un scénario identique dans le
futur ne peut pas être écarté, en particulier durant les mois d'hiver. 37
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Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

L'ATE et l'Association suisse contre les émissions dues à l'aviation ont menacé de
lancer un référendum contre cette loi. Ils contestaient en effet les dispositions
prévoyant la possibilité pour la Confédération d'octroyer des prêts à des conditions
avantageuses pour les aéroports et aérodromes du pays. Ils ont considéré cela comme
une forme de subventionnement du transport aérien, jugée inacceptable pour des
raisons écologiques. 38
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Gegner des neuen KVG fochten mit der Behauptung, das neue Gesetz sei zu
dirigistisch und zu sehr der Schulmedizin verhaftet, zu wenig wettbewerbsorientiert
und zu teuer für die öffentliche Hand und die Prämienzahler. Der Ausbau in der
Grundversicherung werde zu einem massiven Aufschlag bei den Prämien führen, der in
erster Linie den Mittelstand treffe. Die Befürworter bestritten die Möglichkeit eines
einmaligen Prämienanstiegs nicht, argumentierten aber, die verbesserte
Grundversicherung mache für viele die teuren Zusatzversicherungen überflüssig, und
sie verwiesen auf die vorgesehenen Prämienverbilligungen, die rund einem Drittel der
Bevölkerung zugute kommen sollen. 39
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die parlamentarischen Beratungen zur Revision des Filmgsetzes (Lex Netflix) und die im
Herbst 2021 gefassten Beschlüsse führten zu medialen Debatten. Insbesondere zum
Beschluss, dass Streaming-Anbietende wie Netflix neu dazu verpflichtet werden sollten,
4 Prozent ihres in der Schweiz erzielten Bruttogewinns in den Schweizer Film zu
reinvestieren, zeigten sich nicht nur im Parlament, sondern auch in der Öffentlichkeit
Meinungen, die weit auseinander gingen.

Seitens der Filmindustrie waren nur positive Stimmen zu hören, welche jedoch nur in
den französischsprachigen Zeitungen Widerhall fanden. Die Filmindustrie sei
erleichtert, dass nun auch der Nationalrat die Investitionspflicht gutgeheissen habe,
welche in anderen Ländern bereits üblich sei. Dies sorge für faire
Wettbewerbsbedingungen für die Industrie, wie Barbara Miller, Präsidentin des
Verbands Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF/FDS) gegenüber der Zeitung La Liberté
zu Protokoll gab. Jean-Marc Fröhle, Filmproduzent und Co-Präsident der «IG –
Unabhängige Schweizer Filmproduzenten», wies darauf hin, dass Schweizer
Regisseurinnen und Regisseure von internationalen Koproduktionen abhängig seien,
insbesondere bei Serien. Oftmals seien sie nicht in der Lage, mit den in der Schweiz
verfügbaren Mitteln einen unabhängigen Schweizer Film zu produzieren, was sich nun
durch dieses Gesetz ändern werde.

In den Medien mussten die liberalen Parteien Kritik einstecken: Aus liberaler Sicht
spräche alles gegen die «Lex Netflix». Es handle sich dabei um «einen ungeniessbaren
Cocktail aus Heimatschutz, Subventionitis und Bevormundung», schrieb etwa die NZZ.
Da die SVP geschlossen gegen das FiG gestimmt hatte, sei es in den Händen der FDP
und GLP gelegen, diesen «Investitionszwang» aus dem Gesetz zu streichen. Die Genfer
Nationalrätin Simone de Montmollin (fdp, GE) erklärte die Mehrheitsmeinung der FDP
gegenüber Le Temps damit, dass es nicht um Protektionismus gehe, sondern um eine
Harmonisierung mit den Praktiken in den Nachbarstaaten. Grosse Plattformen würden
nur da produzieren, wo sie dazu ermutigt werden.

Auch die bürgerlichen Jungparteien waren mit der beschlossenen Gesetzesrevision
nicht einverstanden und befürchteten, dass letztendlich die Konsumentinnen und
Konsumenten die Abgaben durch höhere Gebühren tragen müssten. Da die
Gesetzesrevision insgesamt völlig an den Interessen der Jungen vorbei ziele, kündigten
sie noch am Tag der Schlussabstimmung via Twitter an, das Referendum ergreifen zu
wollen, wie die Aargauer Zeitung und die NZZ berichteten. 40
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Noch am Tag der Schlussabstimmungen Ende September 2022, teilte die Piratenpartei
in einer Medienmitteilung mit, dass sie das fakultative Referendum gegen das neue
Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele ergreifen
wolle. Die Partei störte sich insbesondere an den Alterskontrollen im Internet. Nicht nur
sei diese Regelung einfach zu umgehen, sondern sie führe dazu, dass Grosskonzerne
noch mehr Daten über Nutzerinnen und Nutzer sammeln könnten, wie Jorgo Ananiadis
(BE, piraten), Präsident der Piratenpartei, gegenüber dem Tages-Anzeiger verlauten
liess. Die Bundeskanzlei teilte im Januar 2023 nach Prüfung der Unterschriften in einer
Medienmitteilung mit, dass die Gegnerinnen und Gegner das Quorum von 50'000
Unterschriften um mehr als die Hälfte verfehlt hatten. Somit wird es also nicht zu einer
Abstimmung über das neue Bundesgesetz kommen.

In den Medien erhielt die Unterschriftensammlung für das Referendum eher wenig
Aufmerksamkeit. Für Diskussionen sorgte jedoch die Aussage der Piratenpartei, dass
mit diesem Gesetz etwa zur Nutzung von Youtube – unabhängig vom konsumierten
Inhalt – die Verifizierung des Alters durch Identitätsdokumente erforderlich werde.
Matthias Aebischer (sp, BE) dementierte die Aussage der Piratenpartei und bezeichnete
sie gegenüber dem Tages-Anzeiger als «krass irreführend». Harald Sohns hielt als
Sprecher des BSV, das den Gesetzesentwurf ausgearbeitet hatte, fest, dass den
Plattformen offen gelassen werde, wie sie die Alterskontrolle genau durchführten.
Piraten-Sprecher Pascal Fouquet (BE, piraten) zeigte sich davon indes nicht überzeugt
und hielt dagegen, dass der Gesetzestext durchaus darauf hindeute, dass eine
Ausweispflicht kommen werde, was für ihn inakzeptabel wäre. Dies wäre, wie wenn
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«man im Coop am Eingang jedes Mal den Ausweis zeigen müsste, auch wenn man gar
keinen Alkohol kauft», so Fouquet. 41

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Oktober äusserte die SP Kritik am staatlichen Rettungspaket für die von der
Finanzkrise stark betroffene Grossbank UBS. Levrat forderte die Gründung einer
Auffanggesellschaft durch Bund und Kantone, welche die Bank mit Kapital versorgen
und dafür umgekehrt UBS-Aktien erhalten solle. Das Darlehen der Nationalbank an die
UBS im Umfang von 60 Mia Fr. sei zudem zu hoch. Die SP forderte weiter strengere
Eigenkapitalvorschriften für Banken und ein Verbot risikotreibender Boni. 42
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Dass die Partei die Geduld mit den Banken verliert, zeigte sich auch wenige Tage nach
der Weissgeld-Diskussion. Der Parteivorstand empfahl den Aktionären der Grossbank
Crédit Suisse, den Vergütungsbericht an der Generalversammlung abzulehnen. Damit
sollte ein Zeichen gegen die hohen Boni gesetzt werden. 43
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Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ergriff im Januar das Referendum gegen
die Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Mit dem neuen
Gesetz würde die Höhe der Billag-Gebühr für Unternehmen nicht mehr pauschal,
sondern entsprechend der Höhe des erwirtschafteten Umsatzes festgelegt. Gemäss
dem SGV müssten die Unternehmen dadurch jährlich CHF 200 Mio. anstatt CHF 40 Mio.
bezahlen. Jean-François Rime, Präsident des SGV, sagte gegenüber der Tribune de
Genève, dass er mit dem neuen Gesetz für seine Unternehmen Billag-Gebühren in der
Höhe von CHF 4'500 bezahlen müsste, anstatt wie bisher CHF 700 bis 800. Jedoch
wären den Erläuterungen des Bundesrates zugfolge vor allem grosse Unternehmen von
der Revision betroffen. Rund drei Viertel der KMU, jene mit einem Umsatz unter CHF
500'000, müssten unter dem geänderten Gesetz keine Billag-Gebühren mehr bezahlen.
Ironischerweise beschloss Economiesuisse, deren Mitglieder durch die
Gesetzesänderung stärker zur Kasse gebeten würden, die Ja-Parole zum geänderten
RTVG. Auch der SGV trat keineswegs geschlossen gegen das neue RTVG an; Gastrosuisse
etwa, der Dachverband für Hotellerie und Restauration, war für die Einführung des
neuen Gesetzes. Wann immer Hans-Ulrich Bigler, Direktor des SGV, gefragt wurde,
wieso dem Verband die Bekämpfung des neuen RTVG so wichtig sei, verwies er auf die
Verbandsstrategie, die vor sieben Jahren angepasst worden war und sich grundsätzlich
gegen neue Steuern, Gebühren und Abgaben richtet. „Also müssen wir dagegen
kämpfen, wenn man die Wirtschaft stärker belasten will“, wurde er im Tages-Anzeiger
zitiert. Gegenüber der NZZ sagte Bigler, dass er seit seiner Wahl zum Direktor des SGV
im Jahr 2008 den Verband zur Referendumskultur zurückführen und wieder zu jener
Kampforganisation aufbauen wolle, die der SGV in den 1980er Jahren gewesen sei. 

Was Bigler unter kämpfen versteht, zeigte sich in den drei Monaten vor der
Referendumsabstimmung, die auf den 14. Juni angesetzt war. Die Kampagne des SGV
wurde von diversen Politikern und Medien als gehässig aufgefasst und bediente sich
teilweise unlauterer Mittel (siehe Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage). In den Medien
kam der Verdacht auf, Bigler wolle sich mit der aggressiv geführten Kampagne
insbesondere im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Herbst profilieren. Der 57-
Jährige war bereits 2011 als Nationalratskandidat auf der Zürcher FDP-Liste angetreten,
hatte die Wahl aber als siebter von vier gewählten Zürcher FDP-Nationalräten verpasst.
Er wehrte sich gegen den Vorwurf, das RTVG-Referendum für seine
Nationalratskandidatur zu instrumentalisieren: Die Abstimmungskampagne sei im Team
entwickelt worden und nicht von ihm alleine, zudem hätte man die Kampagne in einem
Nicht-Wahljahr genau gleich geführt. Der SGV verlor die Referendumsabstimmung im
Juni, wenn auch äusserst knapp. Bigler wurden aber gute Chancen auf einen
Nationalratssitz ausgerechnet, weil er mittlerweile erster Ersatzmann auf der FDP-Liste
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war und weil der Zürcher FDP ein Sitzgewinn zugetraut wurde. Tatsächlich schaffte
Bigler im Herbst den Sprung in den Nationalrat: Er rutschte nach, nachdem Ruedi
Noser im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden war. 44
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